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Gemeinsamer Erlass des Hessischen Ministeriums des In-
nern und für Sport und des Hessischen Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Erfassung und Analyse von Straßenverkehrsunfällen
1. Allgemeine Grundsätze

Ziel dieses Erlasses ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit
durch das Erkennen und Beseitigen von Unfallursachen im Rah-
men der örtlichen Untersuchung von Straßenverkehrsunfällen.
Die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung einer ört-
lichen Verkehrsunfalluntersuchung sind in der Verwaltungs-
vorschrift zu § 44 StVO aufgeführt und dienen der Feststellung
von Unfallhäufungen im Straßennetz. Durch die ortsbezogene
Auswertung sollen frühzeitig unfallauffällige Bereiche identi-
fiziert und näher untersucht werden. Der Schwerpunkt ist da-
bei auf Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden zu rich-
ten.

2. Örtliche Unfalluntersuchung durch die Polizei
Die Identifikation von Unfallhäufungen erfolgt durch die Poli-
zeibehörde im Rahmen der örtlichen Unfalluntersuchung.
Eine Unfallhäufung liegt dann vor, wenn sich an Knotenpunk-
ten oder auf Straßenabschnitten von maximal 300 m Länge
mindestens fünf Unfälle eines Unfalltyps innerhalb eines Ka-
lenderjahres oder mindestens drei Unfälle mit schwerem Per-
sonenschaden innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren er-
eignet haben. Im Bereich der kreisfreien Städte können abwei-
chende Festlegungen erfolgen. Für komplexe Knoten (zum Bei-
spiel „Kleeblätter“) bietet sich die Auflösung in Teilknoten-
punkte (zum Beispiel Ein- und Ausfahrten, durchgehende Fahr-
bahn, Rampen) an. 
Das Ergebnis der örtlichen Unfalluntersuchung bildet die
Grundlage für präventive und repressive Maßnahmen der Po-
lizeibehörde mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Es dient den Straßenverkehrsbehörden als Entscheidungs-
grundlage für verkehrsregelnde und -lenkende Anordnungen so-
wie den Straßenbaubehörden als Planungsgrundlage für not-
wendige straßenbauliche Maßnahmen.
Ist nach Prüfung der Gesamtumstände eine nähere Untersu-
chung erforderlich, unterrichtet die Polizeibehörde unverzüg-
lich die zuständige Straßenbaubehörde und Straßenverkehrs-
behörde unter Übermittlung der vorhandenen Daten und Fak-
ten (Unfalllisten, Unfallskizzen etc.).
Bei der Erfassung und Auswertung von Straßenverkehrsunfäl-
len sind im Interesse einer zügigen Beseitigung von Unfallhäu-
fungsstellen die Möglichkeiten der elektronischen Datenverar-
beitung verstärkt zu nutzen. Rechnergestützte Verfahren zur an-
onymisierten Auswertung und zur digitalen Darstellung von
Straßenverkehrsunfällen sowie eine Vernetzung der Rechner-
systeme gewährleisten nicht nur eine zeitnahe Unterrichtung al-
ler beteiligten Behörden, sondern ebenso einen schnelleren Da-
tenzugriff und eine zuverlässigere Identifikation von Unfall-
häufungsstellen.

3. Unfallkommission
Jeder Landkreis bildet eine Unfallkommission für die zu be-
treuenden Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, jede kreisfreie
Stadt für die Straßen innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches.
Für alle übrigen Straßen bietet sich die Einrichtung analoger
Gremien in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen an. 
Die Unfallkommission setzt sich aus Vertretern der Straßen-
verkehrsbehörde, des Straßenbaulastträgers und der Polizeibe-
hörde zusammen. Hierbei sind möglichst ständige und qualifi-
zierte Vertreter der Fachbehörden zu benennen. Den Vorsitz der
Unfallkommission führt die jeweils zuständige Straßenver-
kehrsbehörde. 
Die Unfallkommission behandelt ausschließlich Unfallhäufun-
gen. Im Rahmen der örtlichen Untersuchung von Straßenver-
kehrsunfällen hat sie die Aufgabe, diese zu bewerten und für
geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung des Unfallgeschehens
zu sorgen. Unfallhäufungen im übrigen Straßennetz werden
von der Polizeibehörde an die zuständigen Straßenverkehrsbe-
hörden gemeldet.
Für den Bereich der Autobahnen ist die Autobahnkommission
Hessen zuständig. Die örtliche Abgrenzung ergibt sich aus der

178 Konzeption der Autobahnkommission in der jeweils gültigen
Fassung.

3.1 Einberufung, Beratung und Empfehlungen der Unfallkommis-
sion

Die Einberufung der Unfallkommission hat durch die Straßen-
verkehrsbehörde unter Übersendung der vorhandenen Unter-
lagen rechtzeitig und schriftlich zu erfolgen. Die Beratungen sol-
len in der Regel zweimal jährlich, gegebenenfalls auch anlass-
bezogen stattfinden. 

Sie sind bei Bedarf mit einer gemeinsamen Ortsbesichtigung zu
verbinden. Die Beratungsergebnisse der Unfallkommission sind
zu protokollieren und den Kommissionsmitgliedern zuzuleiten.

Aus den Beratungen soll sich für jede Unfallhäufung eine Emp-
fehlung herleiten, die folgende Bereiche betreffen kann:

• straßenbauliche Maßnahmen

• Maßnahmen der Straßenausstattung

• verkehrsrechtliche Anordnungen 

• verkehrspolizeiliche Maßnahmen

• andere Maßnahmen, zum Beispiel fortgesetzte Beobachtung
und vertiefende Analyse der Verkehrssituation, gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit

Die Maßnahmen können jeweils für sich allein oder in Kombi-
nation notwendig werden, wobei baulichen Lösungen eine be-
sondere Priorität zukommt. Die Umsetzung der Maßnahmen
obliegt den jeweilig zuständigen Fachbehörden. Es ist im Pro-
tokoll der Beratung zu dokumentieren, welche Stelle für wel-
che Maßnahme verantwortlich ist.

Alle Beteiligten sind verpflichtet, die Umsetzung der verein-
barten Maßnahmen und deren Wirkung fortlaufend zu über-
prüfen und in den Sitzungen der Unfallkommission über den
Umsetzungsstand zu berichten.

4. Elektronische Unfalltypensteckkarte 

Die Polizei führt zur örtlichen Untersuchung der Straßenver-
kehrsunfälle die Verkehrsunfallstatistik und die Unfalltypen-
steckkarte in elektronischer Form. Hierzu ist jeder von der Po-
lizeibehörde aufgenommene Verkehrsunfall im elektronischen
System für die örtliche Untersuchung gemäß den Eingabekri-
terien zu erfassen und zu lokalisieren. 

Als Unfalltypensteckkarte sind mindestens zu führen: 

• Die Einjahres-Unfalltypensteckkarte unter Darstellung al-
ler polizeilich registrierten Unfälle im jeweils laufenden Ka-
lenderjahr.

• Die Dreijahres-Unfalltypensteckkarte unter Darstellung al-
ler polizeilich registrierten Unfälle mit schwerem Perso-
nenschaden.

Zudem sollen, soweit es aufgrund bestimmter Unfallentwick-
lungen zweckmäßig ist, weitere Sonderkarten geführt werden.

Das Führen der Karte erfolgt nach Unfalltypen. Für die Be-
stimmung des Unfalltyps ist nicht die Unfallursache, sondern
allein der Verkehrsvorgang entscheidend, der den Unfall aus-
gelöst hat (Konfliktsituation).

Unfalltypensteckkarten sind grundsätzlich von der örtlich und
sachlich für die Unfallaufnahme zuständigen Polizeibehörde
zu führen, die auch die Einzelheiten der Durchführung regelt.

Maßnahmen, die aufgrund der Auswertungen der Unfalltypen-
steckkarte ergriffen wurden, sollen auf der Karte in geeigneter
Weise dargestellt werden, um eine augenfällige Kontrolle ihrer
Wirksamkeit zu ermöglichen.

5. Öffentlichkeitsarbeit

Die Tätigkeit der Verkehrsunfallkommission ist durch eine zwi-
schen allen Beteiligten abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit be-
kannt zu machen. 

6. Inkrafttreten 

Der Erlass tritt am 1. März 2009 in Kraft.

Wiesbaden, 19. Januar 2009 Wiesbaden, 27. Januar 2009

Hessisches Ministerium Hessisches Ministerium 
des Inneren und für Sport für Wirtschaft, Verkehr 
LPP 13 – 66 k 18 und Landesentwicklung
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